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A n t r a g  

des 

WIRTSCHAFTS- UND FINANZ-AUSSCHUSSES 

 

über die Vorlage der Landesregierung betreffend Haftungsrahmen, Landesimmobiliengesell-

schaften. 

 

 

Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„1. Der Haftungsrahmen für die Landesimmobiliengesellschaften, das sind die NÖ Landes-

immobiliengesellschaft m.b.H. und die Land Niederösterreich Immobilienverwaltungs-

gesellschaft m.b.H., in Höhe von bis zu € 400 Mio. wird genehmigt. 

 

 2. Die NÖ Landesregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung des Landtagsbeschlusses 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen.“ 

 

 

 

 

MAIER HINTERHOLZER 

Berichterstatter Obfrau 

 


